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Sie nächfte Selegiertenoerfammlung ioirb im Suni in
Siel ftattfinben. Ser ©entralborftanb wirb bemnächft bie
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an foldfjen, toelche bag 3ntereffe ber delegierten in Anfpruch
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Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
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entfpr- senden Rabatt.

Zürich, den Ä«. April 18N5.

Hin gutes Werk, das wohl gelingt,
Die größte Lust aus Hrden bringt.

Schlich. KeimlWcm».
Die Mitglieder des Central-

Vorstandes werden eingeladen zu
einer

Ordentlichen Sitzung des

Centralvorstandes
auf Freitag den tii. Mai, vor-

mittags IVV2 Uhr,
ins Bureau im Börsengebäudc in Zürich zur Behandlung

folgender Traktandcn:
1. Jahresbericht pro 1894.
2. Jahresrechnung pro 1894.
3. Einberufung der ordentlichen Delegiertenversammlung in

Viel. Bestimmung von Zeit, Traktanden und Programm.
4. Gewerbegesetzgebung.

a. Motion des Herrn Ständerat B 0 s s h und Mit-
Unterzeichnern, vom 4. April 1895, lautend: „Der
Bundesrat wird eingeladen, über die Frage Bericht
zu erstatten, ob nicht über die Form und die civil-
rechtlichen Wirkungen des Lehrvertrages, sei es durch

Ergänzung der Vorschriften des schweiz. Obligationen-
rechtes, sei es, daß hiefür die Kompetenz der Kan-
tone vorbehalten wird, gesetzliche Bestimmungen zu
erlassen seien."

b. Antrag des Handwerker- und Gewerbevereins Basel
betreffend Revision des Art. 31 der Bundesverfassung.

ô. Bericht über die Ergebnisse der Erhebungen betreffend

die Beziehungen der Gewerbemuseen zu den Gewerbe-
vereinen (Kreisschreiben Nr. 146.)

6. Wie kann bei Gelegenheit der Landesausstellung in
Genf eine bessere Fühlung mit den Gewerbetreibenden
der romanischen Schweiz, bezw. eine Ausdehnung des
Schweizerischen Gewerbevereins gesucht werden Z

7. Allfällige weitere Anträge oder Anregungen.

Schuicherischer Gmerbeliemn.

Kreisschreiben Nr. 151
an die

Borstände der Sektionen des Schweiz. Gewerbcvercins.

Werte Vereinsgenossen!

Gegen die Aufnahme der im Kreisschreiben Nr. 149 an-
gemeldeten Sektionen: Handwerker- und Gewerbeverein Lachen
(Schwhz) und Handwerker- und Gewerbeverein Stammheim
(Zürich) ist keine Einsprache eingelangt und heißen wir die
neuen Verbandsgenossen bestens willkommen.

Die nächste Delegierrenversammlung wird im Juni in
Viel stattfinden. Der Centralvorstand wird demnächst die
Traktanden derselben feststellen und dürfte es voraussichtlich
an solchen, welche das Interesse der Delegierten in Anspruch
nehmen können, nicht fehlen.

Um nun aber zu verhüten, daß die Delegiertenversammlung
mit ans sofortige Beschlußfassung gerichteten Anträgen be-

helligt werde, deren gründliche Vorprüfung durch Central-
vorstand und Sektionen nicht möglich wäre, werden wir nur
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folde mit ben feftgefefcten Sraftanben ntdjt in Berbinbung
fte£)enbe Stnträge plaffen, meiere minbeften® bier SBoden
bor ber Selegiertenüerfammlung ben ©eftionen zur Senntni®
gebraut merben fönnen. Stßir erfuden deshalb bie ©eftionen
unb beren 3JiitgIieber, im 3ntereffe einer reiflichen Borberatung
un® aile für bte nädfte Selegiertenberfammlung beftimmten
Einträge big sum 9. Btai, b. b. bor ber ©ißung beë ©entrai*
Porftanbe®, mit furzer Begründung einfenben ju moHen.

Stejenigen ©eftionen, melde ihre ^Jahresberichte nod
nicht eingefanbt haben, toerben barauf aufmerffam gemacht,

baß nad bem 1. Btai einlangenbe Beridte nicht meßr &e=

riicffichtigt merben fönnten.
Btit freunbeibgenöfftfdem ©rufe

?Çür ben leitenben 21 uSfdt)u§•
Ser ißräfibent : ®er ©efretär :

Sr. 3- ©töftel. Söerner ffrebö.

Serban&Stoefen.
goßnberoeßuitg. Befanntlid baben in 3ürid aueb bie

@d «riebe* unb 2Bagner ®el)üIfen ©treilgelüfte ge=

§eigt unb ihren OJÏeiftern da® Ultimatum beS Btinimalfoßne®
unb ber neunfiünbigen SlrbeitSgeit geftellt. ©onntag® fanb

nun eine Berfatnmlung ber ©eßülfen ftatt, um bie Slntmort
ber Bteifter entgegenzunehmen. Siefe finb aber mit ben

gorberungen nidt ganz einüerftanben unb bemilligen bloS

eine 10*ftünbige 2lrbeitëgeit nebfi freigäbe oon Üoft unb

Sogig. Ser Beridt mürbe lebhaft bebattiert unb man mar
geneigt, bie Offerte zu aeeeptieten, bagegen mürbe am BHnimal*
lohn oon 4 gr., 50 Prozent 3«fchlag für Uebergeitarbeit,
fomie ad)ttägiger Kündigung, feftgebalten unb bie beftellte
Stommiffion erhielt ben Stuftrag, nodmal® bie Berfude zur
Berroirflidung biefer gorberungen zu maden unb big längfteng
1. Btai eine befinitioe Slntmort au®zuroirfen.

3n S uz ern haben bie Sîûfer bie Slrbeit niedergelegt,
ua^bem eine zur Berfiänbiguttg angefeßte Berfatnmlung oon
Seite ber roieberholt eingeladenen Bteifter nid)t befdieft morbeu

mar. Sie Slrbeiter oerlangen u. a.: Sie tägliche SlrbeitS*

geit beträgt 10 Stunden. lleberftunben merben eytra begahtt
unb gmar 60 Bp. per ©tunbe für fümtlide Slrbeiter. Sin

©onn* unb geiertagen barf nicht gearbeitet merben, außer
in bringenben gälten, melde als lleberftunben bezahlt merben

müffen. Ser Bttnimallobn beträgt gr. 10 für diejenigen,
melche Soft unb Sogig beim Bteifter haben, ©onn* und

geiertage berechtigen ju Soft unb Sogig. gür diejenigen,
melche fid) felbft belöftigeu, beträgt ber Btinimatroocbenlobn
gr. 27. SBenn ber Slrbeiter ausmärt® arbeitet, fo finb Soft
unb SogiS auf Bednung be® Slrbeitgeber®. greigabe be®

1. Btai.

®leftrote$nifôe yîuttbf(|au.
Sie Stjnautomafthineufabrif her £)£>. Brown, Boberi

Mtb ßte. in Bßbcn, die feit den drei fahren il)re® S3e-

ftehen® bereit® eine ftattliche gahl größerer unb größter
eleftrifdier Beleudtung®* unb Sraftoerteilungsanlagen, nor*
pgêroeife mit SBecßfelftromfhftem, in ber ©dtoeiz unb im
Slu®lanbe, 3. S. granffurt a. BÎ., Sairo, Sllepanbrien 2c.,

auggeführt hat unb feit einiger geit über 350 Slrbeiter be*

fdjäftigt, fleht fich infolge ftet® fich häufender Stufträge unb
ber in SluSiüßrung befinblichen, zahlreichen, zum Seil recht großen
Slnlagen (Ölten*Slarburg 1800 ißferbefräfte, ©leftricität®roerf
an ber ©ißt 1200 iflferbefräfte 2c. 2c.) genötigt, ihre gabri*
fation§räume beinahe 3U üerboppeln.

©leftrijitâtswerïe äößnau. Sie ©eriußte, da® leßte
grodfmaffer habe neben ben getftörungen beim ©leftrigitätS**
Werf Buppolbingen auch die bedeutend fortgefeßrittenen Slrbeiteu
in SBpnau üernidtet, maren glüdlicßermeife irrig. Sie Bau*
grübe ift mieber üollftänbig troefen gelegt unb eg haben bie
Arbeiten fomoht in ber abgedämmten tgälfte ber Stare, mie
beim Surbittenhau® begonnen. Sanf ber aufopfernden Sßätig*

feit fonnte großer Schaben abgemenbet merben. @® ift nicht
ZU Pergeffen, baß bie Baugrube gegenmärtig über 6 Bieter
unter bem 2BafferfpiegeI ber Slare fteßt unb baß ber gluß
über bie gelfenriffe ber ©drärnme ein reißende® ©efäHe hat
unb baß außerdem bie Slare big über bie Btitte öollftänbig
abgedämmt ift. •>'

^
SluêfteHung für ©leïtrotedniï uub Sfmtftgewcrbe,

©tuttflttrt 1896. 3m Saufe ber oergaugenen SBocße mürben
üon Seiten ber SIu§fteUung®fommiffion Slufrufe zur Befdicfung
ber SlugfteHung erlaffen unb außerdem befonbere ©inlabungen
in großer Sinzahl an die ©eloerbetreibenben de® Sande® hhtau®*
gefanbt, je unter Beifügung de® in ber ©ißung Pom 4. Blärz
b. 3- feftgeftellten SluSfteEung§*BrogratnmS. Bacßbem ber

Stuttgarter ©emeinberat in banfengmerter Sßeife bie ©treefe
ber Sanzleiftraße bon ber SlHeen* big zu ber Srieggbergftraße
foftenfrei zur Berfügung geftellt, fomie da® ©efueß ber SluS*

fteflung®fommiffion um Ueberlaffung de® ©tabtgarten® für
bag 3aßr 1896 zu befürmorten befcßloffeu hat, ift in fiebere

Slngficßt zu neßmen, baß den roeiteftgeßenben Anforderungen
roirb ©enüge geleiftet merben fönnen.

Script über neue potente.
SOtitgeteilt burd) ba® Sntent. ißatentbureau uoti §ettnattn u. ©0.
in Dppeht. (StuSfimfte unb Stat in ißatentfacben erhalten bte

Stbonnenten biefe® Blatte® gratis.)

©in Berfaßren, um ©ebäube, Baumateri*
alien unb bergleiden z" fe ft igen unb üor
Berfdmußen unb Bermitterung zu fdüßen,
ift Herren §artmanu unb £>auer® in ^annoöer patentiert
morden, ©ebäube, Blouumente u. bgl. au® ©aubftein, Salf*
ftein, Suff, ßement, poröfen Berbtenbfteineu ober äßnliden
Btaterialien finb namentlid in Städten unb gabrifgegettben
feßr fdneH bem Berfdmußen auggefeßt, indem ©taub unb
Büß auf bie Dberfläde gelangen unb burd Begen Per*

roafden unb fein perteilt Pon bem meßr ober meniger poröfett
Blaterial begierig aufgefaugt merben, fobaß ein Slbmafden
de® ©dmuße® nidt meßr augfüßrbar ift. Surd ein folcheg

Sluffaugen Pon SBaffer ober geudtigfeit mirb an fid fdon
bie geftigfeit gemindert, aber aud namentlid bei groftzeiten
leidt ein 3erfaü folder Btaterialien, etroa burd 3erfneren
bedingt. Serartigen llebelftänben abzuhelfen, ift ber 3®ec£
ber Porliegenben ©rfinbung, meider baburd erreidt merben

foil, baß oermittelft einer geeigneten unb dauernd mirffamen
©ubftanz bie Boren gefdloffen merben, um fo da® ©inbrittgen
Pon mit Büß unb ©taub burdmifdter (Begen) geudtigfeit,
bezm. ein fdnelleg Berfdmußen zu Perßinbern unb zugleid
nicht roetterbeftänbige® ©teinbrud?' unb äßnlideg Btaterial
Zu feftigen und lofe Slbern im ©anbftein oor Bermitterung
Zu fdüßen. 3u bem ermähnten Berfdließeu ber Boren eignet
fid al® dauernd roirffame ©ubftanz bie Sßonerbeölfäurefeife,
ftatt roelder man aud die ölfauren Salze einer anderen
©rbe ober eine® anderen Bletallopßbeg unter Itmftänben an*
menbeu fann, mäßrenb bie ©eifen anberer ©äuren, mie bie

Balmitin* ober ©tearinfäurefeife ober §arzfeife fid nad den

eingeßenbften Berfrtden nidt 31t biefem 3mec£ eignen. Stur
mit ber Delfäurefeife, nidt aber mit den anderen ©eifen
ber Sßonerbe, ©rbe bezm. BtetaHopßbe (ogl. Jgüttmann, Ser
©ipfer, III. Slufl., SBeimar 1886, ©. 248) ift e§ naeß biefen
Berfrtcßen möglid, die betreffenden Btaterialien genügend zu
burdtränfen, fobaß aud die fleinften Boren dauernd Per*

fdloffen merben. Um die® mit möglidft großer ©iderßeit
unb gutem ©rfolg zu erreiden, muß bie Sßonerbeölfäurefeife,
oon roelder in Bacßfolgenbem ai® ber oorneßmlidft auzu*
menbenben ©eife gefproden merben foO, in bem zu be*

ßanbelnben Biaterial erzeugt merben, unb zn>ar unter Sin*

menbung alfoßolifder Söfuug einer ßeUen Delfäurefalifeife
unb einer Söfung Pon Sßonerbeacetat (bezm. be® entfpredenben
©rb* ober BletaHopßbfalze®) bie ztotifontfpredenb möglidft
frei Pon Sllfalifalzen ift. Semgemäß füßrt man da® ben

©egenftanb PorIiegenber©rfinbung bildende Berfaßren folgender*
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solche mit den festgesetzten Traktanden nicht in Verbindung
stehende Anträge zulassen, welche mindestens vier Wochen

vor der Delegiertenversammlung den Sektionen zur Kenntnis
gebracht werden können. Wir ersuchen deshalb die Sektionen
und deren Mitglieder, im Interesse einer reiflichen Vorberatung
uns alle für die nächste Delegiertenversammlung bestimmten

Anträge bis zum 9. Mai, d. h. vor der Sitzung des Central-
Vorstandes, mit kurzer Begründung einsenden zu wollen.

Diejenigen Sektionen, welche ihre Jahresberichte noch

nicht eingesandt haben, werden darauf aufmerksam gemacht,

daß nach dem 1. Mai einlangende Berichte nicht mehr be-

rücksichtigt werden könnten.

Mit freundeidgenössischem Gruß
Für den leitenden Ausschuß:

Der Präsident: Der Sekretär:
Tr. I. Stößel. Werner Krebs.

Verbandswesen.
Lohnbewegung. Bekanntlich haben in Zürich auch die

Schmiede- und Wagner-Gehülfen Streikgelüste ge-

zeigt und ihren Meistern das Ultimatum des Minimallohnes
und der neunstündigen Arbeitszeit gestellt. Sonntags fand

nun eine Versammlung der Gehülfen statt, um die Antwort
der Meister entgegenzunehmen. Diese sind aber mit den

Forderungen nicht ganz einverstanden und bewilligen blos
eine 10-stündige Arbeitszeit nebst Freigabe von Kost und

Logis. Der Bericht wurde lebhaft debattiert und man war
geneigt, die Offerte zu acceptieien, dagegen wurde am Minimal-
lohn von 4 Fr., 5V Prozent Zusâflag für Ueberzeitarbeit,
sowie achttägiger Kündigung, festgehalten und die bestellte

Kommission erhielt den Auftrag, nochmals die Versuche zur
Verwirklichung dieser Forderungen zu macken und bis längstens
1. Mai eine definitive Antwort auszuwirken.

In Luzern haben die Küfer die Arbeit niedergelegt,
nachdem eine zur Verständigung angesetzte Versammlung von
Seite der wiederholt eingeladenen Meister nicht beschickt worden

war. Die Arbeiter verlangen u. a.: Die tägliche Arbeits-
zeit beträgt 10 Stunden. lieberstunden werden exira bezahlt
und zwar 6V Rp. per Stunde für sämtliche Arbeiter. An
Sonn- und Feierlagen darf nicht gearbeitet werden, außer
in dringenden Fällen, welche als lleberstunden bezahlt werden

müssen. Der Minimallohn beträgt Fr. 10 für diejenigen,
welche Kost und Logis beim Meisler haben. Sonn- und

Feiertage berechtigen zu Kost und Logis. Für diejenigen,
welche sich selbst beköstigen, beträgt der Minimalwochenlohn
Fr. 27. Wenn der Arbeiter auswärts arbeitet, so sind Kost
und Logis auf Rechnung des Arbeitgebers. Freigabe des

1. Mai.

Elektrotechnische Rundschau.
Die Tynamomaschuiensabrik der HH. Brown, Boveri

und Cie. in Baden, die seit den drei Jahren ihres Be-
stehens bereits eine stattliche Zahl größerer und größter
elektrischer Beleuchtungs- und Krastverteilungsanlagen, vor-
zugsweise mit Wechselstromsystem, in der Schweiz und im
Auslande, z. B. Frankfurt a. M, Kairo, Alexandrien zc.,

ausgeführt hat und seit einiger Zeit über 350 Arbeiter be-

schäftigt, sieht sich infolge stets sich häufender Aufträge und
der in Ausführung befindlichen, zahlreichen, zum Teil recht großen
Anlagen (Ölten-Aarburg 1800 Pferdekräfte. Elektricitätswerk
an der Sihl 1200 Pferdekräfre rc. rc.) genötigt, ihre Fabri-
kationsräume beinahe zu verdoppeln.

Elektrizitätswerke Wynau. Die Gerüchte, das letzte

Hochwasser habe neben den Zerstörungen beim Elektrizitäts-
werk Ruppoldingen auch die bedeutend fortgeschrittenen Arbeiten
in Wynau vernichtet, waren glücklicherweise irrig. Die Bau-
grübe ist wieder vollständig trocken gelegt und es haben die
Arbeiten sowohl in der abgedämmten Hälfte der Aare, wie
beim Turbinenhans begonnen. Dank der aufopfernden Thätig-

kejt konnte großer Schaden abgewendet werden. Es ist nicht
zu vergessen, daß die Baugrube gegenwärtig über 6 Meter
unter dem Wasserspiegel der Aare steht und daß der Fluß
über die Felsenriffe der Schrämme ein reißendes Gefälle hat
und daß außerdem die Aare bis über die Mitte vollständig
abgedämmt ist. -

Ausstellung für Elektrotechnik und Kunstgewerbe,
Stuttgart 1896. Im Laufe der vergangenen Woche wurden
von Seiten der Ausstellungskommission Aufrufe zur Beschickung
der Ausstellung erlassen und außerdem besondere Einladungen
in großer Anzahl an die Gewerbetreibenden des Landes hinaus-
gesandt, je unter Beifügung des in der Sitzung vom 4. März
d. I. festgestellten Ausstellungs-Programms. Nachdem der

Stuttgarter Gemeinderat in dankenswerter Weise die Strecke
der Kanzleistraße von der Alleen- bis zu der Kriegsbergstraße
kostenfrei zur Verfügung gestellt, sowie das Gesuch der Aus-
stellungskommission um Ueberlassung des Stadtgartens für
das Jahr 1896 zu befürworten beschlossen hat, ist in sichere

Aussicht zu nehmen, daß den weitestgehenden Anforderungen
wird Genüge geleistet werden können.

Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte und Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)

Ein Verfahren, um Gebäude, Baumateri-
alien und dergleichen zu festigen und vor
Verschmutzen und Verwitterung zu schützen,
ist Herren Hartmann und Hauers in Hannover patentiert
worden. Gebäude, Monumente u. dgl. aus Sandstein, Kalk-
stein, Tuff, Cement, porösen Verblendsteinen oder ähnlichen
Materialien sind namentlich in Städten und Fabrikgegenden
sehr schnell dem Verschmutzen ausgesetzt, indem Staub und
Ruß auf die Oberfläche gelangen und durch Regen ver-
waschen und fein verteilt von dem mehr oder weniger porösen
Material begierig aufgesaugt werden, sodaß ein Abwäschen
des Schmutzes nicht mehr ausführbar ist. Durch ein solches

Aufsaugen von Wasser oder Feuchtigkeit wird an sich schon

die Festigkeit gemindert, aber auch namentlich bei Frostzeiten
leicht ein Zerfall solcher Materialien, etwa durch Zerfrieren
bedingt. Derartigen Uebelständen abzuhelfen, ist der Zweck
der votliegenden Erfindung, welcher dadurch erreicht werden

soll, daß vermittelst einer geeigneten und dauernd wirksamen
Substanz die Poren geschlossen werden, um so das Eindringen
von mit Ruß und Staub durchmischter (Regen) Feuchtigkeit,
bezw. ein schnelles Verschmutzen zu verhindern und zugleich
nich: wetterbeständiges Steinbruchs- und ähnliches Material
zu festigen und lose Adern im Sandstein vor Verwitterung
zu schützen. Zu dem erwähnten Verschließen der Poren eignet
sich als dauernd wirksame Substanz die Thonerdeölsäureseife,
statt welcher man auch die ölsauren Salze einer anderen
Erde oder eines anderen Metalloxydes unter Umständen an-
wenden kann, während die Seifen anderer Säuren, wie die

Palmitin- oder Stearinsäureseife oder Harzseife sich nach den

eingehendsten Versuchen nicht zu diesem Zweck eignen. Nur
mit der Oelsäureseife, nicht aber mit den anderen Seifen
der Thonerde, Erde bezw. Metalloxyde (vgl. Hüttmann, Der
Gipser, III. Aufl., Weimar 1886, S. 248) ist es nach diesen

Versuchen möglich, die betreffenden Materialien genügend zu
durchtränken, sodaß auch die kleinsten Poren dauernd ver-
schlössen werden. Um dies mit möglichst großer Sicherheit
und gutem Erfolg zu erreichen, muß die Thonerdeölsäureseife,
von welcher in Nachfolgendem als der vornehmlichst anzu-
wendenden Seife gesprochen werden soll, in dem zu be-

handelnden Material erzeugt werden, und zwar unter An-
Wendung alkoholischer Lösung einer hellen Oelsäurekaliseife
und einer Lösung von Thonerdeacetat (bezw. des entsprechenden
Erd- oder Metalloxydsalzes) die zweckentsprechend möglichst
frei von Alkalisalzen ist. Demgemäß führt man das den

Gegenstand vorliegenderErfindung bildende Verfahren folgender-


	Schweiz. Gewerbeverein

